
Zweites Bach: Recht der Schuldverhältnissc*

§716
(1) Ein Gesellschafter kann, auch wenn er von der Ge

schäftsführung ausgeschlossen ist, sich von den Angelegen
heiten der Gesellschaft persönlich unterrichten, die Ge
schäftsbücher und die Papiere der Gesellschaft einsehen 
und sich aus ihnen eine Übersicht über den Stand dea 
Gesellschaftsvermögens anfertigen.

(2) Eine dieses Recht ausschließende oder beschränkende 
Vereinbarung steht der Geltendmachung des Rechtes nicht 
entgegen, wenn Grund zu der Annahme unredlicher Ge
schäftsführung besteht. § 717

Die Ansprüche, die den Gesellschaftern aus dem Gesell- 
schaftsverhältnisse gegeneinander zustehen, sind nicht 
übertragbar. Ausgenommen sind die einem Gesellschafter 
aus seiner Geschäftsführung zustehenden Ansprüche, so
weit deren Befriedigung vor der Auseinandersetzung ver
langt werden kann, sowie die Ansprüche auf einen Gewinn
anteil oder auf dasjenige, was dem Gesellschafter bei der 
Auseinandersetzung zukommt.

§718
(1) Die Beiträge der Gesellschafter und die durch die 

Geschäftsführung für die Gesellschaft erworbenen Gegen
stände werden gemeinschaftliches Vermögen der Gesell
schafter (Gesellschaftsvermögen).

(2) Zu dem Gesellschaftsvermögen gehört auch, was auf 
Grund eines zu dem Gesellschaftsvermögen gehörenden 
Rechtes oder als Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung 
oder Entziehung eines zu dem Gesellschaftsvermögen 
gehörenden Gegenstandes erworben wird.

§719
(1) Ein Gesellschafter kann nicht über seinen Anteil an 

dem Gesellschaftsvermögen und an den einzelnen dazu 
gehörenden Gegenständen verfügen; er ist nicht berechtigt, 
Teilung zu verlangen.

(2) Gegen eine Forderung, die zum Gesellschafts vermögen 
gehört, kann der Schuldner nicht eine ihm gegen einen ein
zelnen Gesellschafter zustehende Forderung aufrechnen*
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